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Zahnarzt - Was nun?  
 

Der Beruf des Zahnarztes gehört zu den Freien Berufen. Der Staat gibt sämtlichen Freien Berufen die 
Möglichkeit, ihre Berufsangelegenheiten weitgehend selbständig in einer eigenen Berufsvertretung zu 
regeln. Die Berufsvertretung der Zahnärzte ist die Landeszahnärztekammer Baden-Württemberg (LZK 
BW) mit ihren Untergliederungen, den Bezirkszahnärztekammern Freiburg, Karlsruhe, Stuttgart und 
Tübingen. 
  
Alle Zahnärzt*innen, die 
 
➢ eine Approbation oder eine Erlaubnis zur Ausübung der 

Zahnheilkunde besitzen und  
➢ ihren Beruf in Baden-Württemberg ausüben oder ihren 

Wohnsitz in Baden-Württemberg begründen, 
 
sind gesetzliche Mitglieder der LZK BW und sind gem. § 1 der 
Meldeordnung der LZK BW verpflichtet, sich innerhalb eines 
Monats nach Aufnahme der Berufstätigkeit oder der 
Wohnsitznahme bei der zuständigen Bezirkszahnärztekammer 
schriftlich zu melden.  
 
Dies gilt auch für Zahnärzte, die nur vorübergehend oder 
gelegentlich ihren Beruf in Baden-Württemberg ausüben.  
 
Jede Änderung muss der zuständigen Bezirkszahnärztekammer mitgeteilt werden! 
 
Die Zuständigkeit der jeweiligen Bezirkszahnärztekammer ergibt sich aus Ihrem Beschäftigungsort. 
Sollten Sie den zahnärztlichen Beruf nicht ausüben, ergibt sich die Zuständigkeit aus Ihrem Wohnort.  
 
Bezirkszahnärztekammer Freiburg  
Merzhauser Str. 114 – 116  
79100 Freiburg  
Tel.: (07 61) 45 06 - 0  
Fax: (07 61) 45 06 - 4 50  
E-Mail: info@bzk-freiburg.de 
 

 
Bezirkszahnärztekammer Karlsruhe  
Joseph-Meyer-Str. 8 – 10 
68167 Mannheim 
Tel.: (06 21) 3 80 00-0 
Fax: (06 21) 3 80 00-1 70 
E-Mail: zentrale@bzk-karlsruhe.de 

Bezirkszahnärztekammer Stuttgart  
Albstadtweg 9 
70567 Stuttgart 
Tel.: (07 11) 7877-0 
Fax: (07 11) 7877-238 
E-Mail: info@bzk-stuttgart.de 

Bezirkszahnärztekammer Tübingen  
Bismarckstr. 96 
72072 Tübingen 
Tel.: (0 70 71) 911-0 
Fax: (0 70 71) 911 - 209 
E-Mail: info@bzk-tuebingen.de 

 
 
➢ Röntgen: Die Approbation allein beinhaltet nicht die Berechtigung zur Anwendung von 

Röntgenstrahlen am Menschen. Zur Ausübung der zahnärztlichen Tätigkeit benötigen Sie neben der 
zahnärztlichen Approbation auch die Fachkundebescheinigung im Strahlenschutz, gemäß 
Strahlenschutzverordnung (StrSchV). Weitere Informationen entnehmen Sie bitte nachstehendem 
Link: http://www.lzk-bw.de/zahnaerzte/praxisfuehrung/roentgen/  

  

http://www.lzk-bw.de/zahnaerzte/praxisfuehrung/roentgen/
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Die Ansprechpartner der Landeszahnärztekammer Baden-Württemberg entnehmen Sie unserer 
Homepage:  
 
https://lzk-bw.de/die-kammer/landeszahnaerztekammer/ansprechpartner-in-der-verwaltung  
 

 
 
Landeszahnärztekammer Baden-Württemberg 
Körperschaft des öffentlichen Rechts 
Albstadtweg 9  
70567 Stuttgart 
 
Tel.: (0711) 2 28 45-0 
Fax.: (0711) 2 28 45-40 
E-Mail: info@lzk-bw.de 
 
Besuchen Sie uns auf unserer Internetseite: https://lzk-bw.de/  
 
Ihre LZK-Geschäftsstelle 
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